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Wichtige neue Entscheidung 

 
Schulrecht und Verwaltungsprozessrecht: Die Kontrolle schulinterner Anordnungen in 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie obliegt ausschließlich den Verwaltungs-
gerichten 
 
§ 1666 Abs. 1, 4 BGB, §§ 23, 24 FamFG, § 17a GVG, § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO 
 
Schule 
Mund-Nasen-Schutz 
Kindeswohl 
Rechtsweg 
Verweisung 
 
Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 16.06.2021, Az. 6 AV 1.21, 6 AV 2.21 
 
 
 
Leitsätze: 

1. Bei einem rechtswegübergreifenden negativen Kompetenzkonflikt zwischen  

Gerichten der ordentlichen und der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist für die Bestim-

mung des zuständigen Gerichts in analoger Anwendung des § 53 Abs. 1  

Nr. 5 VwGO derjenige oberste Gerichtshof des Bundes zuständig, der einem der 

beteiligten Gerichte übergeordnet ist und zuerst angegangen wird (Bestätigung 

der bisherigen Rechtsprechung). 
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2. Auch ein unanfechtbarer, fehlerhafter Verweisungsbeschluss an ein Gericht einer 

anderen Gerichtsbarkeit ist gemäß § 17a Abs. 2 Satz 3 GVG hinsichtlich des 

Rechtswegs bindend. Das gilt nur dann nicht, wenn die Entscheidung ausnahms-

weise schlechthin nicht mehr zu rechtfertigen ist, d.h. nicht mehr verständlich  

erscheint und offensichtlich unhaltbar ist. 

 

3. Die Verweisung eines beim Amtsgericht/Familiengericht angeregten, auf Maßnah-

men gegen eine Schule auf der Grundlage des § 1666 Abs. 1 und 4 BGB abzie-

lenden Amtsverfahrens an ein Verwaltungsgericht ist verfahrensfehlerhaft und löst 

wegen des dadurch auftretenden unauflösbaren Widerspruchs mit Prozessmaxi-

men der Verwaltungsgerichtsordnung keine Bindungswirkung aus. 

 

Hinweise: 

Bei zahlreichen Familiengerichten wurde von sorgeberechtigten Eltern minderjähriger 

Schüler im Zuge der Corona-Pandemie die Einleitung eines Verfahrens gemäß 

§ 1666 Abs. 1 und Abs. 4 BGB zur Beendigung der von ihnen befürchteten nachhalti-

gen Gefährdung des Kindeswohls angeregt, die sich u.a. aufgrund schulinterner An-

ordnungen zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes sowie zur Einhaltung von 

Mindestabständen zu anderen Personen ergebe. 

 

Die Anrufung des Familiengerichts wurde damit begründet, diese Maßnahmen seien 

ein Verstoß gegen das Kindeswohl, das Familiengericht sei daher gemäß § 1666 

Abs. 1 und Abs. 4 BGB berechtigt, diese Schutzmaßnahmen zu untersagen.  

 

Die vorliegende Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) stellt klar, 

dass die gerichtliche Kontrolle schulischer Anordnungen grundsätzlich nicht von 

Amts wegen den Familiengerichten obliegt, sondern auf Antrag der Betroffenen der 

Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit (vgl. AG München, Beschluss vom 

18.3.2021, Az. 542 F 2559/21, juris Rn. 4 ff.). 

 

1. Behördliches, hoheitliches Handeln, somit auch von der Schule angeordnete 

coronabedingte Schutzmaßnahmen, haben ausschließlich die Verwaltungsge-

richte zu kontrollieren (vgl. BVerfG, Beschluss vom 24.03.2014, Az. 1 BvR 160/14, 

juris Rn. 50; BVerwG, Urteil vom 21.06.2001, Az. 5 C 6/00, juris, Rn. 11).  
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Soweit § 1666 Abs. 4 BGB in Angelegenheiten der Personensorge auch Maßnah-

men mit Wirkung gegen einen Dritten treffen kann, meint das Gesetz mit dem 

„Dritten“ natürliche Personen und andere private Rechtsträger, nicht aber Behör-

den (vgl. OLG Nürnberg, Beschluss vom 28.4.2021, Az. 9 WF 343/21,  

juris Rn. 12).  

§ 1666 Abs. 4 BGB ermöglicht somit kein familiengerichtliches Einschreiten gegen 

die nach Ansicht der Personensorgeberechtigten kindeswohlgefährdenden Hand-

lungen der Lehrkräfte bzw. der Schulleitung. 

 

2. Das BVerwG hat auch entschieden, dass die Verweisung eines derartigen Rechts-

streits an ein Verwaltungsgericht nicht in Betracht kommt. Wird von den Antrag-

stellern ein familiengerichtliches Einschreiten des Amtsgerichts/Familiengericht 

gegen die Schule auf der Grundlage des § 1666 Abs. 1 und 4 BGB begehrt, stellt 

dies lediglich eine an das Amtsgericht/Familiengericht gerichtete Anregung gemäß 

§ 24 Abs. 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Ange-

legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) dar, durch die kein Prozess- 

oder Verfahrensrechtsverhältnis begründet wird. Da kein Antragsverfahren (vgl. 

§ 23 FamFG) vorliegt, darf keine Verweisung erfolgen.  

 

Mangels Eröffnung des Zivilrechtswegs muss das Amtsgericht/Familiengericht ent-

weder auf die Eröffnung eines Verfahrens verzichten oder ein bereits eröffnetes 

Verfahren einstellen. 

 

 

Simmerlein 
Oberlandesanwältin 
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